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7.3.3 Assistenzleistungen im eigenen Wohnraum sowie Sozialraum für volljährige suchtkranke Menschen im Rahmen der „Nach-
sorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker“ (früher ambulant betreutes Wohnen Nachsorge 
Sucht - ABW Nachsorge Sucht)

Menschen mit einer wesentlichen seelischen 
Behinderung aufgrund einer primären Suchter-
krankung, die nach bereits erfolgter stationärer 
Entwöhnungsbehandlung derzeit Leistungen der 
„Nachsorge im Anschluss an eine medizinische 
Rehabilitation Abhängigkeitskranker“ (von dem 
Träger der Rentenversicherung bzw. dem Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung) erhalten 
und zur Sicherung der Abstinenzerhaltung ergän-
zend Assistenzleistungen im eigenen Wohnraum 
sowie Sozialraum benötigen, können in dieses 
Leistungsangebot aufgenommen werden. 
Das Leistungsangebot ist in der Regel auf bis zu 
sechs Monate ausgelegt. In begründeten Aus-
nahmefällen kann die Betreuungsdauer um wei-
tere sechs Monate auf längstens ein Jahr verlän-
gert werden. Der Vorrang der Leistungen anderer 
Rehabilitationsträger (insbesondere die ambu-
lanten „Nachsorgeleistungen im Anschluss an 
eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeits-
kranker“ vom Träger der Rentenversicherung 
bzw. vom Träger der gesetzlichen Krankenversi-
cherung) ist zu beachten.
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Insbesondere durch Unterstützung bzw. Anleitung bei den täglichen Verrichtungen, Hilfe in Krisensitu-
ationen, Unterstützung der Abstinenzmotivation und bei der Aufarbeitung von Rückfällen sowie Unter-
stützung zur Inanspruchnahme medizinischer und therapeutischer Hilfe sollen unter anderem folgende 
Ziele erreicht werden:

• weitere Stabilisierung der erreichten Abstinenz; Abgrenzung vom Drogen- und Alkoholmilieu, 
• Fortführung der begonnenen sozialen Integrationsbemühungen verbunden mit dem Aufbau 

tragfähiger Beziehungen und einer sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung,
• Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit; Berufl iche Integration.

Das Angebot ist grundsätzlich im eigenen Wohnraum und somit im gesamten Einzugsgebiet des Zoll-
ernalbkreises möglich. 

Kontaktdaten der 
Leistungserbringer im ZAK

BruderhausDiakonie 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
und Behindertenhilfe
Stiftung Gustav Werner und Haus 
am Berg Region Freudenstadt, 
Tübingen und Zollernalb
Talstr. 50,
72336 Balingen
Telefon: 07433/90 89 61 0
E-Mail: info@bruderhausdiakonie.de



96

7.3.4 Betreuung in einer Gastfamilie/
Pflegefamilie (BWF)

Grundlage für dieses Angebot sind die gemein-
samen Richtlinien der Landkreise Reutlingen, 
Tübingen und Zollernalbkreis für das Betreute 
Wohnen in Familien (BWF-Richtlinien). Im BWF 
leben volljährige Menschen mit Behinderungen 
in einer Gastfamilie/Pflegefamilie und werden 
dort in das Familienleben eingebunden. Die Gast-
familie/Pflegefamilie erhält Unterstützung und 
Begleitung durch einen Fachdienst.
Das „ambulante“ Leistungsangebot kann nur an 
volljährige Menschen mit wesentlicher geistiger, 
körperlicher, seelischer und mehrfacher Behin-
derung gewährt werden und beinhaltet die nicht 
nur vorübergehende Wohnmöglichkeit in beglei-
tender Betreuung in Familien (Gastfamilie/Pfle-
gefamilie) oder bei nahen Angehörigen mit Aus-
nahme von Eltern, Ehe- oder Lebenspartner oder 
Kindern. Voraussetzung hierfür ist, dass die leis-
tungsberechtigte Person mit einer wesentlichen 
geistigen, körperlichen, seelischen und mehrfa-
chen Behinderung zwar zu einer selbstbestimm-
ten Lebensführung nicht in der Lage ist, Assis-
tenzleistungen bei einer Betreuung über Tag und 
Nacht in einer besonderen Wohnform aber nicht, 
noch nicht oder nicht mehr benötigt. Leistungen 

der Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil des SGB 
IX werden nur erbracht, wenn ein Fachdienst das 
Wohnen des Menschen mit Behinderungen in der 
Familie fachlich begleitet und der Fachdienst über 
gültige Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsver-
einbarungen verfügt.

In der Regel soll jede Gastfamilie/Pflegefamilie 
nur einen Menschen mit Behinderungen aufneh-
men und muss zur Betreuung des Menschen mit 
Behinderungen geeignet sein. Die Feststellung 
der Geeignetheit einer Gastfamilie/Pflegefamilie 
erfolgt durch den unterstützenden Fachdienst. 
Kriterien hierzu sind insbesondere: 

•	 ausreichend vorhandener Wohnraum 
für die Familie und den Menschen mit  
Behinderung,

•	 die Familie muss in geregelten 
wirtschaftlichen Verhältnissen leben, damit 
gewährleistet ist, dass die wirtschaftliche 
Existenz der Familie nicht von den 
Betreuungsleistungen für den Menschen 
mit Behinderungen abhängt,

•	 die Betreuung des Menschen mit 
Behinderungen in der Familie muss 
jederzeit gesichert sein. Deshalb sollte 
mindestens ein volljähriges Mitglied der 

Familie, in der Regel die „Gastgeberin“ oder 
der „Gastgeber“, nicht oder nur teilweise 
berufstätig sein,

•	 die Familie muss hinreichend belastbar 
sein, sozial integriert, engagiert, 
kooperationsbereit, realitätsbezogen 
hinsichtlich der eigenen Möglichkeiten  
sein und Erwartungen, Geduld, 
Einfühlungsvermögen und die 
Bereitschaft haben, auf den Menschen mit 
Behinderungen einzugehen.

Ziel der Leistung ist es, den Menschen mit Behin-
derungen eine gemeindenahe, möglichst wohn-
ortnahe Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
durch Einbindung in die Familie zu ermöglichen 
und eine Betreuung über Tag und Nacht in einer 
besonderen Wohnform zu vermeiden.
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•  wesentlichen geistigen
und mehrfachen Behinderung:

ZAW gGmbH
Thanheimer Str. 46
72406 Bisingen
Telefon: 07476/89 90
E-Mail: info@lebenshilfe-zollernalb.de

Mariaberg e.V. Wohnen Plus
Trégueuxplatz 1
72501 Gammertingen
Telefon: 07124/92 30
E-Mail: info@mariaberg.de

•  wesentlichen seelischen
und mehrfachen Behinderung:

VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.
Betreutes Wohnen 
Obere Kirchstraße 7
72336 Balingen
Telefon: 07433/30 64 92 1
E-Mail: bwf-bl@vsp-net.de

Kontaktdaten der Leistungserbringer im Zollernalbkreis

Mögliche Leistungserbringer im Zollernalbkreis sind für Menschen mit einer
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7.3.5 Assistenzleistungen bei einer 
Betreuung über Tag und Nacht in einer 
besonderen Wohnform

Bei den Assistenzleistungen bei einer Betreuung 
über Tag und Nacht in einer besonderen Wohn-
form handelt es sich um das Leistungsangebot 
mit dem intensivsten Betreuungsumfang. 

Das Angebot richtet sich an Menschen mit we-
sentlicher geistiger, körperlicher, seelischer und 
mehrfacher Behinderung, die zu einer selbstbe-
stimmten Lebensführung nicht in der Lage und 
aufgrund ihrer erheblichen behinderungsbeding-
ten Einschränkungen auf diese Assistenzleistun-
gen angewiesen sind, um gleichberechtigt am 
Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu können. 

Ziele der Assistenzleistungen bei einer Betreu-
ung über Tag und Nacht in einer besonderen 
Wohnform sind unter anderem:

•	 Bewältigung des Alltags einschließlich der 
Tagesstruktur, 

•	 ganzheitliche Förderung der persönlichen 
Entwicklung sowie die im Einzelfall 
notwendige Unterstützung zu einer 
möglichst selbstbestimmten und 
selbstständigen Lebensführung,

•	 Sicherstellung der Selbstversorgung der 
leistungsberechtigten Person,

•	 Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebenssituation,

•	 Entwicklung sowie Umsetzung der 
Zukunftsperspektiven und Interessen der 
leistungsberechtigten Person,

•	 sinnhafte Strukturierung des Alltags,
•	 Aufbau und Aufrechterhaltung von sozialen 

Beziehungen; Vermeidung von Isolation,
•	 Stärkung der Resilienz (z.B. durch 

Inanspruchnahme von medizinischer 
Versorgung und Umsetzung von ärztlichen 
und therapeutischen Anordnungen/
Empfehlungen)

In den Assistenzleistungen bei einer Betreuung 
über Tag und Nacht sind auch die Pflegeleistun-
gen nach dem SGB XI enthalten. Bei Aufnahme 
in eine besondere Wohnform hat die leistungs-
berechtigte Person, sofern mindestens der Pfle-
gegrad 2 festgestellt wurde, einen Anspruch auf 
Leistungen der Pflegekasse nach §§ 43 und 43c 
bzw. 43a SGB XI. Diese Leistungen decken den 
pflegerischen Bedarf innerhalb der besonderen 
Wohnform ab. Auf diese Leistungen macht der 
zuständige Rehabilitationsträger in der Regel ei-
nen Erstattungsanspruch nach §§ 102 ff. SGB X 
bei der Pflegekasse geltend und vereinnahmt die 
Pflegeleistungen.
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•  wesentlichen geistigen
und mehrfachen Behinderung:

ZAW gGmbH
Thanheimer Str. 46
72406 Bisingen
Telefon: 07476/89 90
E-Mail: info@lebenshilfe-zollernalb.de
Standorte: Albstadt-Ebingen, Balingen, Bisingen, 
Hechingen

Mariaberg e.V. Wohnen Plus
Trégueuxplatz 1
72501 Gammertingen
Telefon: 07124/92 30
E-Mail: info@mariaberg.de
Standorte: Balingen, Bitz, Burladingen

•  wesentlichen körperlichen
und mehrfachen Behinderung:

KBF gGmbH
Staig 26
72379 Hechingen
Telefon: 07473/37 70
E-Mail: wh-hch@kbf.de
Standort: Hechingen
                   
KBF BTG gGmbH
In Rosenbenz 12
72116 Mössingen
Telefon: 07471/98 56 0
E-Mail: info@kbf.de
Standort: Balingen

•  wesentlichen seelischen
und mehrfachen Behinderung:

BruderhausDiakonie Sozialpsychiatrische 
Hilfen und Behindertenhilfe
Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg
Region Freudenstadt, Tübingen und Zollernalb
Talstr. 50
72336 Balingen
Telefon: 07433/90 89 61 0
E-Mail: info@bruderhausdiakonie.de
Standorte: Albstadt, Balingen 

Kontaktdaten der Leistungserbringer im Zollernalbkreis

Mögliche Leistungserbringer im Zollernalbkreis sind für Menschen mit einer
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8. Das Schwerbehindertenrecht/der Schwerbehindertenausweis

Menschen mit Behinderungen sind häufig durch 
zusätzliche Kosten finanziell stärker belastet als 
Menschen ohne Behinderungen. Das Ziel des 
Nachteilsausgleichs verfolgt unter anderem der 
Schwerbehindertenausweis.

Auf Antrag des Menschen mit Behinderungen 
stellt die örtlich zuständige Versorgungsver-
waltung das Vorliegen einer Behinderung und 
den Grad der Behinderung (GdB) zum Zeitpunkt 
der Antragstellung fest. Der GdB wird in Zehner-
schritten zwischen 20 und 100 festgelegt. Eine 
Schwerbehinderung liegt ab dem GdB 50 vor. 
Das bedeutet, dass ein Schwerbehindertenaus-
weis ebenfalls erst ab einem GdB von mindes-
tens 50 ausgestellt wird. Seit dem Jahr 2015 
wird der Schwerbehindertenausweis im Scheck-
kartenformat mit Lichtbild ausgegeben. Blinde 
Menschen können ihren Ausweis an der Buch-
stabenfolge „sch-b-a“ in Brailleschrift erkennen.

Neben dem Grad der Behinderung können bei 
entsprechenden Einschränkungen noch be-
stimmte Merkzeichen festgestellt werden. Fol-
gende Merkzeichen stehen hier zur Verfügung:

G 	 = erhebliche Gehbehinderung
aG 	 = außergewöhnliche Gehbehinderung
Bl 	 = Blind
Gl 	 = Gehörlos
B 	 = Berechtigt zur Mitnahme einer 
	    Begleitperson
H 	 = Hilflos
RF 	 = Rundfunkbeitragsermäßigung möglich
TBl 	 = Taubblind

Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Men-
schen können unter anderem sein:

•	 Vergünstigungen bei der Lohn- 
und Einkommenssteuer sowie der 
Kraftfahrzeugsteuer,

•	 besonderer Kündigungsschutz,
•	 erhöhte Anzahl an Urlaubstagen,
•	 die kostenfreie oder ermäßigte Beförderung 

im öffentlichen Personennahverkehr,
•	 Berechtigung zur kostenlosen Mitnahme 

einer Begleitperson.

Kontaktdaten des Versorgungsamtes
Die Landratsämter sind jeweils für ihr Kreisgebiet 
(Meldeadresse der antragstellenden Person) für 
die Bearbeitung der Anträge auf Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaft zuständig. Dies 
ist im Zollernalbkreis:

Landratsamt Zollernalbkreis
Versorgungsverwaltung
Hirschbergstr. 29
72336 Balingen
Telefon: 07433/92 - 16 21
E-Mail: post@zollernalbkreis.de

Eine Auflistung der zuständigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen (aufgeteilt nach Anfangsbuch-
staben des Nachnamens der leistungsberechtig-
ten Person) finden Sie unter:

(Homepage: www.zollernalbkreis.de > Rubrik: 
Landratsamt > Ämter & Organisation > Sozialamt  
Eingliederungshilfe)
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Quelle: Muster 5 der Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV)

Übersicht über Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Menschen

Homepage der Regierungspräsidien Baden-Württemberg: 
www.rp.baden-wuerttemberg.de, Suchstichwort: Nachteilsausgleich für schwerbehinderte Menschen
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9. Blindenhilfe im Rahmen des Gesetzes über die Landesblindenhilfe (BliHG) sowie 
„aufstockende“ Blindenhilfe nach § 72 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII)

Die Gewährung von Landesblindenhilfe richtet 
sich nach dem Gesetz über die Landesblinden-
hilfe Baden-Württemberg (Blindenhilfegesetz - 
BliHG). Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich 
Personen ab Vollendung des ersten Lebensjah-
res mit gewöhnlichen Aufenthalt in Baden-Würt-
temberg, 

•	 denen das Merkzeichen „Bl“ im Schwerbe-
hindertenausweis anerkannt wurde oder

•	 deren Sehschärfe auf keinem Auge (auch 
nicht bei beidäugiger Prüfung) mehr als 
1/50 beträgt oder

•	 deren Sehschärfe zwar über 1/50 liegt, aber 
durch Gesichtsfeldeinschränkungen den 
Personen mit einer Sehschärfe von nicht 
mehr als 1/50 gleichgestellt werden.

Die Höhe der Landesblindenhilfe variiert je nach 
Wohnsituation und Anerkennung eines Pflege-
grades und beträgt bei volljährigen anspruchs-
berechtigten Personen zwischen 205 EUR und 
410 EUR sowie bei minderjährigen anspruchsbe-
rechtigten Personen zwischen 102,50 EUR und 

205 EUR. Die Landesblindenhilfe wird auf Antrag 
gewährt und ist einkommens- und vermögens-
unabhängig. Die Gewährung der Landesblinden-
hilfe beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in 
dem die Voraussetzungen erfüllt sind, frühestens 
jedoch mit dem ersten Tag des Antragsmonats.

Kontaktdaten des Kreissozialamtes, Trä-
ger der Eingliederungshilfe
 
Im Zollernalbkreis ist das Landratsamt, Kreisso-
zialamt, Träger der Eingliederungshilfe, für das 
Kreisgebiet (Meldeadresse der antragstellenden 
Person) für die Bearbeitung des Antrags auf Blin-
denhilfe im Rahmen des Gesetzes über die Lan-
desblindenhilfe (BliHG) zuständig:

Landratsamt Zollernalbkreis
Kreissozialamt

Postadresse: 						    
Hirschbergstr. 29
72336 Balingen

Besucheradresse: 
Stingstr. 17
72336 Balingen
	
Telefon: 07433/92 - 14 11
E-Mail: sozialamt@zollernalbkreis.de

Eine Auflistung der zuständigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen (aufgeteilt nach Anfangsbuch-
staben des Nachnamens der leistungsberechtig-
ten Person) finden Sie unter:

(Homepage: www.zollernalbkreis.de > Rubrik: 
Landratsamt > Ämter & Organisation > Sozialamt 
> Eingliederungshilfe)
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In Baden-Württemberg ist der Zahlbetrag der 
Landesblindenhilfe niedriger als der Betrag der 
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Der Differenz-
betrag kann deshalb zusätzlich als „aufstocken-
de“ Blindenhilfe nach § 72 SGB XII beim Land-
ratsamt Zollernalbkreis beantragt werden. Die 
Gewährung der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII 
ist grundsätzlich einkommens- und vermögens-
abhängig und kann nur gewährt werden, solange 
und soweit 

• die Grundvoraussetzungen für die Blinden-
hilfe erfüllt sind und

• die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Leistungsberechtigten sowie 
sonstiger, in die Berechnung einbezogener 
Personen (z. B. Ehegatte, Lebenspartner, 
Kinder, usw.) die Leistung rechtfertigen, 
also eine Bedürftigkeit im Sinne des SGB 
XII vorliegt.

Bei der Berechnung der Höhe der „aufstocken-
den“ Blindenhilfe sind die Einkommens- und 
Vermögensgrenzen nach dem SGB XII (§§ 82 
ff. SGB XII) sowie individuelle Freibeträge zu be-
rücksichtigen.

Kontaktdaten des Kreissozialamtes, Allgemeine Sozialhilfe

Im Zollernalbkreis ist das Landratsamt, Kreissozialamt, für das Kreisgebiet (Meldeadresse der 
antragstellenden Person) für die Bearbeitung des Antrags auf „aufstockende“ Blindenhilfe nach 
§ 72 SGB XII zuständig:

Landratsamt Zollernalbkreis
Kreissozialamt

Postadresse:
Hirschbergstr. 29
72336 Balingen

Besucheradresse: 
Stingstr. 17
72336 Balingen

Telefon: 07433/92 - 14 11
E-Mail: sozialamt@zollernalbkreis.de

Eine Aufl istung der zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (aufgeteilt nach Anfangsbuch-
staben des Nachnamens der leistungsberechtigten Person) fi nden Sie unter:

(Homepage: www.zollernalbkreis.de > Rubrik: Landratsamt > Ämter & Organisationen > Sozial-
amt > Allgemeine Sozialhilfe)




